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Abkommen
zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrags über die Rechtsstellung ihrer Truppen
(NATO-Truppenstatut)

vom 19. Juni 1951
(BGBl. 1961 II S. 1190)
DIE PARTEIEN des am 4. April 1949 in Washington unterzeichneten Nordatlantikvertrags - 

IN ANBETRACHT der Tatsache, dass die Truppen einer Vertragspartei nach Vereinbarung zur Ausübung des Dienstes in das Hoheitsgebiet einer anderen Vertragspartei entsandt werden können; 

IN DEM BEWUßTSEIN, dass der Beschluss, sie zu entsenden, und die Bedingungen, unter denen sie entsandt werden, auch weiterhin Sondervereinbarungen zwischen den beteiligten Vertragsparteien unterliegen, soweit die Bedingungen nicht in diesem Abkommen festgelegt sind; 

IN DEM WUNSCHE jedoch, die Rechtsstellung dieser Truppen während ihres Aufenthaltes in dem Hoheitsgebiet einer anderen Vertragspartei festzulegen - 

SIND WIE FOLGT ÜBEREINGEKOMMEN: 

Artikel I [Begriffsbestimmungen]
Artikel II [Pflichten der Truppe und des zivilen Gefolges]

Artikel III [Ausweispflicht, Grenz- und Ausländerkontrolle, Ausweisung]

Artikel IV [Fahrerlaubnis oder Führerschein]

Artikel V [Kennzeichnung der Truppenangehörigen und der Dienstfahrzeuge]

Artikel VI [Waffenbesitz]

Artikel VII [Straf- und Disziplinargerichtsbarkeit, Polizeigewalt, Unterstützung bei Strafverfolgung]

Artikel VIII [Schadenshaftung, Zivilgerichtsbarkeit]

Artikel IX [Versorgung von Truppe, zivilem Gefolge und Angehörigen; Reiseerleichterungen]

Artikel X [Steuerpflicht der Truppenangehörigen und des zivilen Gefolges]

Artikel XI [Zölle und sonstige Abgaben]

Artikel XII [Vorbehalt für Steuer- und Zollvergünstigungen]

Artikel XIII [Amtshilfe bei Zuwiderhandlungen gegen Zoll- und Steuervorschriften]

Artikel XIV [Maßgebende Devisenvorschriften]
Artikel XV [Gültigkeit des Abkommens bei Feindseligkeiten]
Artikel XVI [Streitigkeiten bei Auslegung und Anwendung des Abkommens]
Artikel XVII [Revision des Abkommens]
Artikel XVIII [Ratifizierung, Inkrafttreten, Beitrittsrecht]
Artikel XIX [Kündigung]
(1) Dieses Abkommen kann von jeder Vertragspartei nach Ablauf einer Frist von vier Jahren, von seinem Inkrafttreten an gerechnet, gekündigt werden. 

(2) Die Kündigung des Abkommens durch eine Vertragspartei erfolgt durch eine schriftliche Notifizierung, die von dieser Vertragspartei an die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika zu richten ist; diese setzt alle anderen Vertragsparteien von jeder derartigen Notifizierung und dem Zeitpunkt ihres Eingangs in Kenntnis. 

(3) Die Kündigung wird ein Jahr nach Eingang der Notifizierung bei der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika wirksam. Nach Ablauf dieser Frist von einem Jahr tritt das Abkommen für die Vertragspartei, die es gekündigt hat, außer Kraft bleibt aber zwischen den anderen Vertragsparteien in Kraft. 
(Wichtige Anmerkung: Lesen Sie zu diesem Artikel unbedingt das dazugehörige Unterzeichnungsprotokoll (UP) – Sie werden staunen!)
Artikel XX [Geltungsbereich]
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